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 An die Mitglieder des 
 Gemeinderates Vaz/Obervaz 
 __________________________ 
 
 
 Lenzerheide, 25. Juli 2019 
 
 
 
Gemeinderatssitzung vom 20. August 2019 
 

B O T S C H A F T 
 
Totalrevision Bestattungs- und Friedhofverordnung 
 

 

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin 

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates 

 

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen nachstehend die Botschaft für die Totalrevision der 

Bestattungs- und Friedhofverordnung. 

 

 

1. Ausgangslage 
 

Die bestehende Gesetzgebung aus dem Jahr 1984 entspricht in wesentlichen Punkten nicht 

mehr den heutigen Bedürfnissen und Gegebenheiten. Zudem drängt sich eine Revision auch 

aufgrund von Anpassungen in der kantonalen Gesetzgebung auf. 

 

 
2. Änderung der Zuständigkeiten 
 

Die neue Bestattungs- und Friedhofverordnung (BFVO) und die dazugehörenden Ausführungs-

bestimmungen sollen die bis anhin geltende Gesetzgebung ersetzen. 

 

Bisher galten für die drei Gesetzesnormen folgende Zuständigkeiten: 

• 741.000 Gesetz über das Bestattungs- und Friedhofwesen ⇒ Urnengemeinde 
• 741.100 Friedhofordnung ⇒ Gemeinderat 
• 741.110 Gebührenordnung für das Bestattungswesen ⇒ Gemeindevorstand 
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Neu gelten für die zwei Gesetzesnormen folgende Zuständigkeiten: 

• 741.200 Bestattungs- und Friedhofverordnung BFVO ⇒ Gemeinderat 
• 741.210 Ausführungsbestimmungen zur BFVO ⇒ Gemeindevorstand 

 

Für das Ausserkraftsetzen der bestehenden Gesetzgebung bedarf es einem Beschluss an der 

Urne. 

 

 

3. Wesentliche Änderungen in Kürze 
 

Die Verordnung wurde in erster Linie durch das vergrösserte Angebot von Grabarten ergänzt. 

Hierfür wurden neue Regelungen ausgearbeitet und die neuen Aufgaben auf die verschiedenen 

Gremien verteilt. Bisher überlagerte Aufgaben wurden vereinfacht oder aufgeteilt, damit die Zu-

ständigkeiten klar zugewiesen werden können. Zudem wird den problematischen Bodenverhält-

nissen mit Auflagen für die Bestattungsbehältnisse entgegengewirkt. 

 

Zur neuen Bestattungs- und Friedhofverordnung erlässt der Gemeindevorstand Ausführungsbe-

stimmungen, in welchen die Gebühren und die technischen Einzelheiten geregelt werden. 

 

 

4. Würdigung und Antrag 
 

Die totalrevidierte Bestattungs- und Friedhofverordnung trägt dem Anspruch auf eine schlanke, 

zeitgemässe Gesetzgebung Rechnung. 

 

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin, sehr ge-

ehrte Mitglieder des Gemeinderats, der Aufhebung des Gesetzes über das Bestattungs- und 

Friedhofwesen im Sinne der vorliegenden Botschaft zuhanden der Urnenabstimmung zuzustim-

men. Gleichzeitig wird beantragt, die totalrevidierte Bestattungs- und Friedhofverordnung zu 

genehmigen. 

 

 
Freundliche Grüsse 

 
 

  
 
Aron Moser Johann Gruber 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 
 
Anhang: 

- Entwurf der Bestattungs- und Friedhofverordnung der Gemeinde Vaz/Obervaz (BFVO) 
- Entwurf der Ausführungsbestimmungen zur BFVO 


